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Herrn Prüsidenton des Nutionulrutes 

~ i e n 

zur Zahl 2599/J-NR/1988 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 
Mag. Goyor \Ind ll'rounün (2!l99/J), uol;r:o([onc'l uLrll[nH~hl;-

liehe Konsequenzen eines Berichtes der Oesterreichischen 

Nationalbank, beantworte ich wie folgt: 

Zu 1 und 3 bis 5: 

Dem Lundesgericht fUr Strafsachen Wien ist in einem schon 

anhängigen Strafverfahren am 13.3.1987 der in der Anfrage 

qpnnnn "p npr; ~h'~ rlpr OPR "pr rp; rh·l R('hpl1 Nn ,.\ nlln 1 hn IIlt 7.11(/'" 

hllllllllllil. 

Über das Strafverfahren wurde dem Bundesministerium fUr 

Justiz laufend - und wie in diesem Verfahrensstadium 

Ublich - ohne Anschluß der Akten berichtet, weshalb der 

Bericht der Oesterreichischen Nationalbank dem Bundesmini

sterium für Justiz nicht bekannt ist. 

Die im Gange befindlichen Vorerhebungen werden wegen des 

komplizierten Sachverhaltes, der nur schrittweise unter 

Mithilfe ausländischer Behörden aufzuhellen ist, noch er

hebliche Zeit in Anspruch nehmen. Ob und wann es zu einer 

Anklage kommen wird, ist noch nicht absehbar. 
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Das Bundesministerium für Justiz wird im Dienstaufsichts

weg den Fortgang des Verfahrens überwachen. 

Zu 2: 

Ich bitte um Verständnis, daß ich die in dem Vorerhebungs

verfahren verdächtigen Personen aus Gründen des Persön

lichkeitsschutzes nicht nenne. Gegen Vorerhebungen kann 

sich der Verdächtige, anders als der Beschuldigte auf 

Grund der Einleitung einer Voruntersuchung, nicht zur Wehr 

setzen. 

17. November 1988 
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